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Lehrkraft 

Klassenkonferenz 

Eltern 
Schulleitung 

Schulleitung 

Lehrkraft Schüler/in 

Lehrkraft 

Förderkreislauf für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Schwierigkeiten beim Lesen und Rechtschreiben 
Haupt- und Realschule Birstein 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Beobachtung im Unterricht zur 
Erhebung der Lernausgangslage 

 führt Gespräche mit Eltern 

 erstellt individuellen Fehleranalyse-
bogen und ermittelt Fehlerquotient 

 führt standardisierte Testverfahren 
durch (v.a. Klasse 5: DERET/HSP/SLS)  diskutiert Schwierigkeiten des Schülers/der 

Schülerin mindestens einmal im 
Schulhalbjahr 

 ermittelt Ausmaß des Nachteils 

 erörtert sinnvolle Fördermaßnahmen 

 entscheidet über möglichen 
Nachteilsausgleich oder Abweichen bei der 
Leistungsbewertung  

 erstellt Förderplan 

 Erörterung des Förderplans mit Eltern und 
Schüler/in 

 dokumentiert dies für die Schülerakte 

 beantragen einmalig LRS-
Nachteilsausgleich bei der 
Schulleitung 

 in der Regel geschieht dies im 1. 
Halbjahr der 5. Klasse  

 leitet Antrag an Klassenlehrer/in weiter, diese/r  
beruft dann Klassenkonferenz ein 

 genehmigt Nachteilsausgleich 
oder Abweichen bei der  
Leistungsbewertung 

 erhält Nachteilsausgleich 

 besucht Förderkurs der Schule 

 erhält Förderung im häuslichen Bereich 
 ab der 8. Klasse wird kein schulischer Förderkurs 

angeboten; der Schüler verpflichtet sich jedoch, 
Fördermaterialien zu bearbeiten 
 

 überprüft, ob eine Verbesserung 
eingetreten ist  

 Erörterung mit Eltern und Schüler/in 

 Beruft ggf. eine Klassenkonferenz ein; 
diese diskutiert dann Schwierigkeiten 
des Schülers, ermittelt das Ausmaß 
des Nachteils, erörtert sinnvolle 
Fördermaßnahmen und entscheidet 
über das Gewähren eines Nachteils-
ausgleichs oder das Abweichen bei 
der Leistungsbewertung  
(siehe „Klassenkonferenz“) 


